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B ei einem Kauf sollte man
grundsätzlich sorgfältig

und überlegt vorgehen. Das
gilt ganz besonders bei Kauf-
verträgen von Grundstücken,
Häusern oder Wohnungen, da
hier meist hohe Geldbeträge
im Spiel sind.

Ein Liegenschaftskauf-
vertrag muss daher genau
durchdacht und rechtlich
abgesichert sein. Damit man
weder als Käufer noch als
Verkäufer das Nachsehen hat,
empfiehlt es sich für beide
Vertragspartner, den Kaufver-
trag über einen Rechtsanwalt
als Treuhänder abzuwickeln.
Damit ist sichergestellt, dass
der Verkäufer den vereinbar-
ten Kaufpreis erst dann erhält,
wenn der Käufer als neuer
Eigentümer im Grundbuch
steht.

Haben Sie Fragen zum
Kauf einer Immobilie? Dann
sprechen Sie mit Ihrer Rechts-
anwältin oder Ihrem Rechts-
anwalt. Er bzw. sie wird Sie
gerne beraten.

Augen auf
beim Kauf einer
Liegenschaft

Was Sie als Vermieter von (Feri-
en-)Wohnungen oder Zimmern
vor dem Anbieten über Plattfor-
men prüfen sollten:
• Brauche ich eine Gewerbebe-
rechtigung?

• Brauche ich eine Betriebsanla-
genbewilligung?

• Bin ich hinreichend versichert?

• Holen Sie dazu anwaltlichen Rat
ein.

Worauf Sie als Käufer bzw.
Verkäufer einer eigentumswoh-
nung oder Liegenschaft achten
sollten:

• Der Teufel liegt im Detail: Ver-
zichten Sie darauf, selbst Vorverträ-
ge oder Kaufverträge zu verfassen.

• Wenden Sie sich unbedingt
bereits vor Errichtung eines Vor-
vertrages, eines Kaufvertrages an
Ihren Rechtsanwalt. Er berät Sie
rechtzeitig, bewahrt Sie vor Risiken
und verhindert professionell teure
Folgeprozesse, die ein Vielfaches
seines Honorars ausmachen
können.

Unser Rechts-Tipp

Die Zimmer über eine Plattform anbieten und alles ist geritzt? – So simpel ist Privatvermieten nicht. Fotos: iStock, Holy

Die Vermietung von Woh-
nungen oder Zimmern über
Plattformen ist doch eine
einfache Angelegenheit?

Fuith: Es müssen die gesetzli-
chen Regeln eingehalten wer-
den, neben privatrechtlichen
Bestimmungen auch wesent-
liche verwaltungsrechtliche
Bestimmungen.

Braucht man für das Ver-
mieten über derartige Platt-
formen alsVermieter irgend-
welche Berechtigungen?

Fuith: Das Landesverwal-
tungsgericht Tirol hat ent-
schieden, dass im konkreten
Fall durch den Vermieter das
Gastgewerbe ausgeübt wird.
Dies wurde auch damit be-
gründet, dass eine umfassen-
de Verwaltungstätigkeit ent-
faltet wird – auch wenn diese
durch die Plattform für den
Vermieter erbracht wird.

Ist diese Berechtigung
schwierig zu erlangen?

Fuith: Wenn nicht mehr als
zehn Betten bereitgestellt
werden, ist kein Befähigungs-

nachweis erforderlich, aber
dennoch eine Gewerbeanmel-
dung.

Gibt es noch weitere rechtli-
che Folgen?

Fuith: Auch wenn das Gast-
gewerbe als freies Gewerbe
ausgeübt wird, stellt sich
die Frage, ob eine Betriebs-
anlagengenehmigung not-
wendig ist.

Falls sie erforderlich ist:Was
würde geschehen, wenn
man jetzt ohne eine solche
Betriebsanlagengenehmi-
gung vermietet?

Fuith: Davon muss dringend

abgeraten werden. Abgese-
hen davon, dass der Betrieb
geschlossen wird, folgen
Geldstrafen und Ungemach
wegen fehlender Versiche-
rung, wenn es brennt oder ein
Gast einen Unfall hat.

In meinem Haus kann ich
aber, wenn ich eine solche
Gewerbeberechtigung und
Betriebsanlagengenehmi-
gung habe, problemlos über
Plattformen vermieten?

Fuith: Bei der Widmung als
Wohngebiet darf eine Beher-
bergung von Gästen, die der
Gewerbeordnung unterliegt,
nicht erfolgen. Zusammenfas-
send wird daher empfohlen,
bei Vermietungen über Platt-
formen vor dem Anbieten
anwaltlichen Rat einzuholen.
Gewerbeberechtigung, Be-
triebsanlagengenehmigung
und Haftungsfragen sind von
existentieller Bedeutung für
den Vermieter.

Fallstrick Vermietung
von Bed and Breakfast

Die Vermietung über Plattformen bedarf wegen der recht-
lichen Konsequenzen einer umfassenden rechtlichen Bera-
tung, betont der Innsbrucker Rechtsanwalt Martin Fuith.

„Vor
Vermie-
tungen über
Internet-
Plattformen
wird
empfohlen, anwaltlichen
Rat einzuholen.“

rA Mag. Martin Fuith, LL.M.
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Seltenhaben Vertragsparteien
die nötigen Kenntnisse dieser
komplizierten Rechtsmaterie.
Ein Blick ins Grundbuch er-
schließt dem Laien selten die
verschachtelten Rechte und
Pflichten, die sich daraus er-
gebenden Konsequenzen,
die es bei der Vertragsgestal-
tung zu berücksichtigen gilt.
Nicht selten kommt es vor,

dass simple Vertragsmuster
herangezogen werden – aus
dem Internet, manchmal aus
deutschen Quellen. Daraus
können teure, ja fatale Folgen
entstehen.

Beachten Sie: Bereits im
Vorvertrag müssen alle we-
sentlichen Vertragspunkte
klar geregelt sein. Sich mit
Standardverträgen zu be-
gnügen, reicht nicht! Ihr
Rechtsanwalt prüft, ob der

Verkäufer tatsächlich der Ei-
gentümer ist, ob Hypothe-
ken/Geldlasten, Wege- oder
sonstige Rechte vorliegen,
welche Rechte und Pflich-
ten neben dem Kaufpreis
geregelt werden müssen. Ihr
Rechtsanwalt übernimmt
die Selbstberechnung der
Steuern, Abgaben und Ge-
bühren, die Treuhandschaft,
den Grundverkehr sowie die
grundbücherliche Durchfüh-
rung des Kaufvertrages.

Ein besonders wichtiger
Punkt ist die Abwicklung
des Kaufvertrages über eine
Treuhandschaft: Dabei wird
der Kaufpreis über ein eigens
dafür eingerichtetes Treu-
handkonto überwiesen, da-
mit der Verkäufer sicher sein
Geld erhält und der Käufer
tatsächlich grundbücherli-
cher Eigentümer wird.

Diese Treuhandschaft wird
beim Treuhandbuch der Ti-
roler Rechtsanwaltskammer
registriert und ist entspre-
chend versichert. Erst, wenn
der Kaufpreis auf dem Treu-
handkonto eingelangt ist,
wird eine Lastenfreistellung
durchgeführt und das Grund-
buchsgesuch eingebracht.
Der (Rest-)Kaufpreis wird
erst dann an den Verkäufer
überwiesen, wenn das Eigen-
tumsrecht für den Käufer im
Grundbuch eingetragen ist.

„Sich mit
Standard-
verträgen
zu begnü-
gen, reicht
nicht!“

rA Mag. Martin
rungaldier LL.M.

Risiken bei
Kaufverträgen

vermeiden
Immer wieder versuchen Käufer wie

Verkäufer von Eigentumswohnungen
und Liegenschaften, am falschen Ort

zu sparen: Sie verfassen selbst Vor-
verträge oder Kaufverträge.

Wenn eine Immobilie den Besitzer wechselt, ist meist viel Geld im Spiel. Da
sollte man beim Kaufvertrag kein Risiko eingehen. Fotos: iStock, Ana Mari Dupor
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